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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN 
NR. 39 „SALZBACH" 

1 .0 RECHTSGRUNDLAGEN 

1 . 1  §§ 1 bis 4,  8 bis 1 1  BauGB in der 1�c1ssung der □ek,inntmnchung vom 
27 .08 1 897 (BGOI .  1 S. 2 1 4 1 ) . 

1 . 2 §§ 1 .  4 ,  6 ,  1 2  bis 20,  22 und 23  der Baunulzungsverordnung (BauNVO) vo111 
23 0 1  1 990 (BGBL 1 ,  S 1 32) 

1 3 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 1 8 . 1 2 . 1 990 (BGBI 1 . S . 5ß) 
1 .4 § 81 der Hessischen Bauordnung ( HBO) vom 1 8 .06 2002 (GVBI 1 .  274) 
1 5 §§ S und 51 der Hessischen Gemeindeordnung {HGO) in der Fassung vorn 

0 1 . 04 . 1 993 (GVBL 1 992 1 ,  S 534) .

2.0 PLANUNGSRECHTLICHE F ESTSETZUNGEN 

2 . 1  Im , ,Mischgebiet" (M I )  s ind d ie  gern § 6 Abs 2 Nr  7 und 8 BauNVO zulässi· 
gen Nutzungen (Tankstelle und Vergnügungsställen) rncht zulässig \§ 1 
Abs 5) .  Ausncihmsweise zulässige Nutzungen nach § 6 Abs 3 •.verden aus• 
geschlossen 

2 2 Im  . Allgemeinen Wohngebiet'; (WA) sind die ausr1ahmswe1se zuläss1ge1: 
Nutzunge11 nach § 4 Abs. 3 8auNVO ausgescl1 losse11 

2 3 Art und Maß der baul ichen Nutzung , Bauweise, überb3ubare und nicht U· 
berbaubare Grundstücksfläc!1en sind durch zeichnerische bzw. schr ifllid1e 

Eintragungen im Plan festgesetzt und für die Ausführung verbindlich (§ S.\ 
Abs. 1 Nr. ·1 , 2 ,  4 und 1 1  BauGB) . 

2 .t\  Innerhalb des Baugebiets A und C sind die Schlaf-. Wohn- und Aufenthalts• 
räume der Gebäude mit Fenstern der Schallschutzkla5se 2 zu versehen {§ 9 
Abs 1 Nr 24 BauGB). 

3.0 PLANUNGSRECHTLICHE F ESTSETZUNGEN AUFGRUND DER 
LANDSCHAFTSPLAN UNG 
gem § 9 Abs 1 Nr. 20, 25a und b BauGB 

3 1 Enlsprechend den Fintragungen im Pl:1n sind ausschließlich nutochtho11� 
Bäume und Sträucher zu pflanzen. Die Pflanzlis\e stellt eine Auswahlhi lfe, 
dar 

3 2 Mindestens 30 % der privaten G rundstücksflächen sind als Gartenfl8che 
anzulegen und zu unterhalten Die Grunflachen sind zu einem Drittel mit  
Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Vorhandene Gehölze sind mitanzu • 
rechnen . Ein Baum entspricht 20 m2 , ein Strauch 2 m'. 

3 3 Gebäudeteile mit mehr c1ls 20 !TI7 Außemvc1r1dfläche ohne Fensteröffnungen 
sind zu bepflanzen (Fassadenbegrünung) 

3 4 Flachdächer von Gar·agen u11d Nebengebäuden si!ld extensiv zu begrlmen . 
3 . 5 Zufahrten und Stellplätze sind wasserdurchlässig zu befestigen ,  z 13. als

wassergebundene Decke, Schotterrasen, l�ascng it\crsteir1e udcr Fugen
pflaster mit Abstandshalter 

3 6 Die durch Zeichnung festgesetzten Bäume innerhalb des öffentlichen bzw 
des durch Geh-, Fahr- und Leitungsreich gesicherten Straßenraumes sind 
unter Ber1Jcks1chtigung der Pflanzliste für Bäume 1 .  Ordnung zu pfi.inzen 
und zu erhalten 

3 7 I nnerhalb des Straßenraumes ist pro 6 Slel lplälze bzw c.i c1lle 20 m Fahr
bat1nlänge e in  !deeigr1e\er Baum entsprechend der Pflanzliste mit e iner  
Baumscheibe von 4 mz zu pflanzen und dmiernd zu unterhalten Der Baum
ist  durch geeignete Maßnahmen gegen Beschäd igung durch Kraftfahrzeuge 
zu schützen. 
Die Standorle können in Abhär1g igkeit von 7ufahrten u ä im erforderlichen 
Maße verändert werden . Im Bereich von Ver- uncl Entsorgungsleitungen sind 
ausreichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen vorge
nommen werden können. 

3 8 Die in der Planzeichnung als Flächen gem.  § 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB festge
setzten Nasswiesen sind in ihrem Bestand nachhaltig zu s1cherr1 ur1d zu 
entwickeln Auf diesen Flächen ist völl ig auf Dünger- und B1ozide1risatz zu 
verzichten Die Mahdhaufigkeil ist auf zwei Mahden pro Jahr zu reduz•eren 

3 9 Die entlang dem Salzbach und dern G räben festgesetzten Gewasserschon
streifen (Nasse Säume) sind nur im zweijährigen Turnus zu mähen 

4.0 BAUORDNU NGSRECHTLIC H E  VORSC H RI FTEN 
gern.  § 81  HBO i n  Verbindung mit § 9 Abs .  4 BauGO 

4 1 Als Dachform für die Hauptgebäude s ind nur Sattel-. Pult- oder Walmdächer 
zulässig.  
Die jeweiligen Hälften eines Doppelhauses sind mit gleicher Dachform, -
farbe und -neigung auszugestalten 
F lachdächer von Garagen und Nebengebauden sind nur zulässig. wenn sie 
begnint werden 

4 2 Die Dachneigung der Hauptgebäude wird mit 30' - 40° festgesetzt
4.3  Die Dacheindeckung geneigter Dächer hat mit ziegelroten, rotbrcrnnen oder· 

schieferfarbigen Materialien zu erfolgen 
4.4 Dachaufbauten. -gaupen und -einschnitte dL1rfen auf jeder Gebaudeseile 

maximal 2/3 der Gebaudelänge einnehmen 
4 � Die Traufhöt1e (oberer 13ezugspunkt: Schnillpunkt Außenwand mit Dach

haut ,  unterer Bezugspunkt: vorgelagerte Verkehrsfläche) darf bei zv,,,eige
schossigen Gebäuden max11nal 7 ,50 rn betragen 

4 . 6  Einfriedungen sind entlang der Straße bis zu einer Höhe von 1 50 ll7 · bezo 
gen auf die vorgelagerte Fläche - zulässig Sie sind c1ls Laubgehölzheckeri, 
l lulzlatlenzäune, transparente Metallzäune oder begrünte Masche11draht
zäune auszubilden.
Zäune sind mit einer Bodenfreiheit von 0, 1 5  m zu errichten, um den Durch
schlupf für Kleinsäuger zu ermöglic.J1en .

4 7 Mülltonnen-Stellrilätze sind bei Anordnung .:in der  Straf!.en mi t  stra r1er1seit i
gcn Sichtblenden abzudecken und zu umpflan7en 

5.0 PFLANZLISTE 

G roße Laubbäume: 

• Acer platc1no1des (Spitzahorn)
• Ac.:er pseudoplatanus (Berg-

8horn)
• Aesculus hippocastanum

( Rosskn stanie)
• Fagus sylvatica (Rotbuche)
• Fraxirius excelsior (Esche)
• .Juglans regi.:i (Walnuss)
• Populus tremula (Zitterpappel)
• Sal ix alb;:i (Si lber.veide)
• Sal ix fr::,gilis (Bruchweide)
• Ti l ia cordala {Winterlinde)
• Tilia platyphyllos (Sommerlinde)

Sträucher und Hecken :  

• Amelanchier ( l=e1senb1rne)
• Buddleia alternifolia (SchmettPr"

l ingsstrauc.:hJ 
• Carpinus betulus (Hainbuche}
• Chaenomeles (Zrerqui!te)
• Cornus mas (Kornelkirsche)
• Corr1us sanguinea (Roter Harl-

riegelJ 
• Corylus avellana (Haselnuss)
• Cornus S8nguinea (Hartriegel)
• Euonymus europaeus (Pfaffen

hütchen) 
• Ligustrum vulgme (Liguster)
• Lonicera xylosteum (Heckenkir-

sche) 
• Prunus spinosa (Schlehe)
• Rosa arvense(Feldrose)
• Rosa spec. (Wildrosen)
• Sc1lix aurita (Ohrvveide)
• Sal1x caprea (Salweide)
• Sambucus nigra (Schwarzer

Holunder) 
• Sarnbucus racemosa (Tmuben

holunder)
• Viburnum lantana (Wolliger

.Schneeball)
• Obstgehölze

Kleine Laubbäume: 

• Acer campestre (Feldahorn)
• 1\lnus glutinosa (Schwarzerle)
• Crataegus laevigc1l8 (ffotdorn)
• Cralaegus monogyna (INeiß-

dorn)
• Malus sylvestris (Holzc1pfel)
• Prunus av1um (Vogelkirsche)
• Prur1us rnahaleb (Weichselkir-

sche)
• Prunus padus (Traubenkir·sche)
• Sorbus aria (Mehlbeere)
• Sorbus aucuparia (Eberesche)
• Sorbus domestica (Speierl ing)
• Hud1stamm-Obstb/:iume

Ranker für Fassaden, Garagen 
und Pergolen 

A Selbslklimrner· 
• Camps1s radicans (Trompeten

blume)
• Eunoymus-fortunei-Sol"len

( Spindelstrauch)
• 1 !edera helix (Efeu)
• Hydrangea petiolares (K letter

hortensie) 
• Jasrninum nud iflorurn (VV1r1ter

jasmin)
• Parlhenocissus quinquefolia

"Engelmann i'" (Jungfernrebe)
• Parthenocissus tringuspidata

"Veitchii" (Wilder Wein)
B Pflanzen die Kletterhilfen brau:

.c.Oen : 
• Acti111dia-arguta .(Strahlengriffe l )
• /\kcbia quinata (Akeb1e)
• Aristolochia rnacrophylla (Ple1-

fenwinde)
• Clematis-Arten
• Humulus lupus {Hopfen)
• Lo111cera-Arler1 (Geißblätter;
• ParH1enocissus quinquefoli,:i

(Jungferrebe)
• Polygonum aubertii ( Knöterich)
• Vitis-Arten (Weinreben)
• \Nisleria sinensis /Blaureaen)

6.0 ALLGEMEINE HINWEISE 

6 1 für die orJnungsgemäfSe Abführung der häusl ichen Abwässer sowie des 
a nfallenden Niederschlagswassers ist d ie Entwässerungssatzung der Stadl 
Büdingen in ihrer aktuellen Fassung maßgebend 
6 1 _ ·1 Gemäß § 51 Abs. 3 HWG soll ,  soweit wasser.virlschaftliche und ge

sundheitl iche Belange nicht entgegenstehen. Niederschlagswasser
von demjenigen verwertet werden. bei dern es anfällt {z. □. in Z1sle1-
nen) Niederschlagswasser ist als Brauchwasser zu verwenden 

6 1 2 Für eine konzentr"ierte Vers1ckerung von Dachflachenwasser 
uber \/ersickerungsanlagen ist eine wassenechtliche Erlaubnis erfor
def'lich wenn der F lurabstand zum höchsten natürlichen 
Grund�asserleiter weniger als 1 , 50 m beträgt. Eine konzentrierte 
Versickerung von Niederschlagswnsser, das über das  nalC1rliche 
Ausmaß verschmutz.! ist (z. B.  von Parkplatzen oder 
Straßen) wird nicht gestattet, dieses Wasser ist der öffentlichen Kana
l isation zuzuführen . 

6 / 7ur Sicherstellung des Lösclw,asserbedarfs wird die Bereitstellung der e r
forderlichen Löschwassermenge gem Verordnung so·.vie nad1 dem U\/GV\/ -
Arbeitsblatt gefordert 

6 .3  Der Verwendung von Solaranlagen stehen keine Bedenken entgegen. 
64 Bei Bepflanzungsmaßnatimen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitun

gen sind ausreichende Pflanz8bstände einzut1alten, da1 , 1 i l  Auswechslungen 
oder Reparaturen dieser Anlagen vorgenornrnen v,,erden könne:1 .  

6.5 Werden innerhalb des Geltungsbereiches im Rahmen von Baumaßnahmen 
8odenkontarninaliunen oder sonstige Beeintrachtigungen festgestellt, von 
denen eine Gefährdung von Mensch und U mwelt ausgehen kann,  ist umge
t1end das Regierungspräsidium Darmstadt, Abt staatliches Umweltamt 
Frankfurt, die Stadt Büdingen, die nächste Polizeidienststelle oder der Ab
fallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises zu benachrichtigen ,  um die weite
re Vurgehensweise abzustimmen Die Baumaßn8hmen sind bis zu einer 
E ntscheidung einzustellen. 
Der im Rahmen von Baumaßnahmen anfallende Erdaust1ub ist zur Sicher
stellung der ordnungsgemaßen Verwertung sorgfältig auf ggf. vorliegende 
Verumeinigungen zu prüfen und entsprechend der LASGA Z - Werte nach 
Merkblatt des Regierungspräsidiums Darmstadt, Umweltaml Frankfurt zu 
untersuchen und zu entsorgen. 

6 .6  Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler entdeckt werden.  Diese 
sind nach § 20 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege. 
Schloß Biebrich I Ostflügel, Wiesbaden oder der Archäologischen Denkmal
pflege des Wetteraukreises zu melden. 

6.7 Sollte während der Baugrubenherstellung Gru11dwasser aufgeschlossen und 
dessen Ableitung erfordedich werden, ist eine Anzeige bei der Unteren 
Wasserbehörde erforderlich. Diese entscheide[, ob eine Erlaubnis für die 
G rundwasserableitung beantragt werden muß_ 

6 .8  Im Uberschwemmungsgebiet sind nach § 70 HVI/G insbesondere das Errich
ten oder Erv,:eitern baulicher Anlagen einschließlich Geländeauffüllungen 
o a . . das .t..ufbringen und Ablagern w;;issergcfährdender Stoffe auf den Bo
den.  die Urnwandlung von Grünland verboten

G 9 1m Plangebiet sind entsprechend dem geolechnisd1er1 Gutachten Bauwerke. 
die unterkellert werden, druckwasserdicht und auftriebssichel" in Furm von 
weißen VVannen auszuführen. 
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